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DIE NACH DER BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT NACH § 3 ABS. 2 BAUGB SOWIE DER 

BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE NACH § 4 ABS. 2 BAUGB 

VORGENOMMENEN TEXTÄNDERUNGEN SIND IN DER NACHFOLGENDEN FASSUNG WIE FOLGT 

MARKIERT: 

• durchgestrichene Textteile entfallen 

• unterstrichene Textteile kommen neu dazu 

In der Endfassung werden diese Markierungen dann entfallen 

 

 ZIELE, ZWECKE UND WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG GEM. § 2A NR.1 BAUGB 

A. ERFORDERNIS UND ZIELSETZUNG DER PLANAUFSTELLUNG GEM. § 1 ABS. 3 BAUGB 

Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB ist es Aufgabe der Städte und Gemeinden, Bauleitpläne 

aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. 

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen befindet sich in der seit Jahren stark 

prosperierenden Rhein-Neckar-Metropolregion. In diesem Zusammenhang besteht eine 

enorme große Nachfrage nach Wohnraum, welche in Edingen-Neckarhausen in den 

vergangenen Jahren verstärkt durch die Nutzung von Innenentwicklungspotentialen 

bedient wurde. Dieser Wohnraumnachfrage und dem Willen zur Nachverdichtung steht 

jedoch insbesondere in den unterschiedlich historisch geprägten Bereichen, vor allem 

entlang der Hauptstraße und den angegliederten Nebenstraßen, auch der Erhalt und die 

Fortentwicklung von Baukultur und historischem Bestand entgegen. In diesem 

Spannungsfeld möchte die Gemeinde Edingen-Neckarhausen den nördlichen Bereich 

entlang der Hauptstraße in Edingen gezielt weiterentwickeln und einerseits 

Nachverdichtungen zulassen, andererseits auch eine Steuerungswirkung nach 

modernen Ansprüchen entfalten.  

Diesem Anspruch soll der Bebauungsplan entlang der Hauptstraße im nördlichen Teil 

von Edingen Rechnung tragen.  

Die Umsetzung dieses Vorhabens erfolgt im Sinne einer nachhaltigen städtebaulichen 

Entwicklung und zur Wahrung und Stärkung der bestehenden Attraktivität der Gemein-

de als Wohn- und Lebensstandort. Zudem stehen in diesem Zusammenhang die 

Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, des baukulturellen Erbes sowie auch die 

Sicherung von Grünräumen im Sinne einer Klimaanpassungsstrategie im Fokus  

(vgl. § 1 Abs. 5 BauGB). 

B. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 

Zur Erreichung der obigen Zielsetzung beabsichtigt die Gemeinde Edingen-

Neckarhausen daher für den betroffenen Bereich Baurecht in Form eines einfachen 

qualifizierten Bebauungsplans der Innenentwicklung zu schaffen. Der Rat der Gemeinde 

hat aus diesem Grund gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes 

„Nördliche Hauptstraße Edingen“ am 23.06.2021 beschlossen. 

Beauftragt mit der Erstellung des Bebauungsplans wurde das Büro BBP Stadtplanung 

Landschaftsplanung PartGmbB, Kaiserslautern / Mannheim. 
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C. ANWENDUNG DER VERFAHRENSVORSCHRIFTEN DES § 13A I.V.M. § 13 BAUGB  

Der Bebauungsplan „Nördliche Hauptstraße Edingen“ soll nach den Vorgaben des  

§ 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt werden. Die hier zu 

beachtenden Kriterien sind nachfolgend dargelegt. 

Durch die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung innerhalb eines im Zusammenhang 

bebauten Ortsteils ist der Tatbestand einer Maßnahme zur Innenentwicklung erfüllt. 

Ein vereinfachtes Verfahren darf nur angewendet werden, 

a) wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne § 19 Abs. 2 BauNVO oder eine 

Größe der Grundfläche festgesetzt wird von insgesamt weniger als 20.000 m², 

wobei die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in einem engen 

sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, 

mitzurechnen sind. 

b) wenn durch den Bebauungsplan nicht die Zulässigkeit von Vorhaben begründet 

wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach 

dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht 

unterliegen. 

c) wenn keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b 

BauGB genannten Schutzgüter (FFH- und Vogelschutzgebiete) bestehen, 

d) wenn keine Anhaltspunkte bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur 

Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach  

§ 50 S. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

Hierzu ergeht folgende Würdigung: 

a) Die Flächen, welche als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen sind, umfassen 

eine Gesamtgröße von 20.080 m², die zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 

Abs. 2 BauNVO in den Geltungsbereichen beträgt 12.048 m² und somit deutlich 

unter 20.000 m². Weitere Bebauungsplanungen, die in einem engen sachlichen, 

räumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit der vorliegenden Änderung 

aufgehoben oder aufgestellt werden, liegen nicht vor. 

b) Durch den Bebauungsplan werden keine Vorhaben begründet, die einer Pflicht 

zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. 

c) Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass Schutzgüter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7b (FFH- 

und Vogelschutzgebiete) beeinträchtigt werden.  

d) Es bestehen weiterhin keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten 

zur Vermeidung oder Begrenzung von Auswirkungen von schweren Unfällen 

nach § 50 Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz zu beachten sind. 

Nach § 13a Abs. 2 Nr. BauGB i.V.m. § 13 Abs. 3 Nr. 1 BauGB wird daher in diesem 

Verfahren von der Umweltprüfung, vom Umweltbericht und von der Angabe in der 

Bekanntmachung zur öffentlichen Auslegung, welche Arten umweltbezogener 

Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach  

§ 10 Abs. 4 BauGB § 10a BauGB abgesehen. 

Nach § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten in diesem Verfahren Eingriffe, die auf Grund des 

Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der 

planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Hiernach ist ein Ausgleich nicht 
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erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind 

oder zulässig waren.  

Der Verzicht auf eine förmliche Umweltprüfung sowie die wegfallende Erforderlichkeit 

eines landespflegerischen Ausgleichs für die entstehenden Eingriffe entbinden jedoch 

nicht von der Notwendigkeit der Abwägung der Umweltbelange. Ergänzend wird darauf 

verwiesen, dass - unabhängig von der Anwendung des § 13a BauGB - die Artenschutz-

vorschriften des § 44 BNatSchG immer zu beachten sind. 

D. GRUNDLAGEN 

1. Planungsgrundlagen 

Folgende Unterlagen und Informationen wurden bei der Erstellung der Planung 

zugrunde gelegt: 

▪ rechtswirksamer Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-

Mannheim, 

▪ rechtswirksamer Landschaftsplan des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-

Mannheim, 

▪ Architekturplanung „Vier Stadtvillen mit insgesamt 12-14 Wohneinheiten“, 

Architekturbüro Koller (Mannheim), Stand 03/2021,  

▪ Schalltechnische Untersuchung Bebauungsplan „Nördliche Hauptstraße Edingen“, 

DR. GRUSCHKA Ingenieurgesellschaft mbH (Darmstadt), Stand 07/2021, 

▪ Abfragen UDO BW  

▪ Abfragen Bodenportal BW  

▪ ein Auszug aus dem einheitlichen Regionalplan (ERP) Rhein-Neckar, Stand 2014  

▪ ein Auszug aus dem amtlichen Liegenschaftskatastersystem des Landesamtes für 

Geoinformation und Landentwicklung,  

▪ Ortsbegehung BBP PartGmbB, 02/2022 und 05/2022 

▪ Artenschutzrechtliche Voreinschätzung zum Bebauungsplan „Nördliche 

Hauptstraße Edingen “, BBP PartGmbB, Stand 05/2022 

Eine Berücksichtigung von Natur und Landschaft erfolgt auf der Grundlage einer 

landespflegerischen Bewertung der Bestandssituation und der Darlegung von 

landespflegerischen Zielvorstellungen durch das Büro BBP Stadtplanung 

Landschaftsplanung, Kaiserslautern / Mannheim vom Mai 2022. Die landespflegerische 

Bewertung wurde begleitend zur Bauleitplanung erstellt und hat Eingang in die 

vorliegende Begründung gefunden. 

Die der Planung zugrundeliegenden Gutachten, Pläne und sonstigen Vorschriften 

(Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-Vorschriften) können bei der 

Gemeindeverwaltung Edingen-Neckarhausen, Bau- und Umweltamt, Hauptstraße 60, 

68535 Edingen-Neckarhausen eingesehen werden. 

2. Lage und Größe des Plangebietes / Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches 

Edingen-Neckarhausen ist eine Gemeinde im Landkreis Rhein-Neckar-Kreis. 

Das Plangebiet liegt am nördlichen Ende des Ortsteils Edingen und verläuft dort entlang 

der Hauptstraße sowie der Unteren Neugasse. Westlich befindet sich das Sportzentrum. 
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Der ungefähre Standort des Plangebietes ist aus dem nachfolgend abgedruckten Lage-

plan ersichtlich. 

Lage des Plangebietes (rot gekennzeichnet) zur Ortslage von Edingen-Neckarhausen (Quelle: UDO BW 

02/2022) 

Der Geltungsbereich hat eine Größe von etwa 4,5 ha und wird wie folgt abgegrenzt:  

Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Nördliche Hauptstraße“ (Quelle: BBP Kaiserslautern | 04/2022) 
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3. Bestandssituation 

Der Geltungsbereich stellt sich als erschlossenes Baugebiet mit überwiegender 

Wohnbebauung und dazugehörigen Gartenanlagen dar. Aufgrund der zumeist lang 

gezogenen Grundstücksgrenzen besitzen nahezu alle Grundstücke größere und zum 

Teil reich strukturierte Gartenbereiche. Insbesondere entlang der Hauptstraße im 

östlichen Bereich sticht die Bebauung durch einen großzügigen Vorgartenbereich mit 

über 10,00 m Tiefe hervor.  

Ökologisch wertvolle Strukturen finden sich in eben diesen Gartenanlagen. Diese 

Strukturen stellen einen Lebens- und Nahrungsraum dar und fungieren auch als 

Klimaregulierer, wodurch sie zum örtlichen Mikroklima beitragen. Auch bieten diese 

Grünflächen gute Versickerungsmöglichkeiten für anfallendes Niederschlagswasser und 

sichern die Frischluftzirkulation im Gebiet. 

 

(A)  Blick in Untere Neugasse nach Westen, (B) Blick auf die Gärten im östlichen Bereich, (C) Blick entlang 

der Hauptstraße nach Süden, (D) Blick entlang der Hauptstraße nach Norden zum Ortsausgang 

E. VORGABEN ÜBERGEORDNETER PLANUNGEN 

1. Regionaler Raumordnungsplan „Rhein-Neckar“ 

Der Regionale Raumordnungsplan der Planungsgemeinschaft Rhein-Neckar weist das 

Plangebiet als bestehende Siedlungsfläche Wohnen aus, welche im Osten an 

Vorranggebiete für den vorbeugenden Hochwasserschutz grenzt (siehe nachfolgende 

Abbildung). Somit entspricht die Planung den Vorgaben der Raumordnung. 
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Darstellung des Plangebietes (rot gekennzeichnet) im Regionalen Raumordnungsplan der Rhein-Neckar 

(Quelle: Auszug aus dem Regionalen Raumordnungsplan Rhein-Neckar Stand 12/2014) 

2. Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim 

Der derzeit rechtswirksame Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbandes 

Heidelberg-Mannheim stellt das Plangebiet als Wohnbaufläche dar (siehe nachfolgende 

Abbildung). 

Der vorliegende Bebauungsplan wird somit gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus den Vorgaben 

des Flächennutzungsplanes entwickelt. 

 

Darstellung des Plangebietes (hellgrün gekennzeichnet) im Flächennutzungsplan des 

Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim (Quelle: Auszug aus dem Flächennutzungsplan des 

Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim Stand 06/2021) 
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3. Landschaftsplan des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim 

Der Landschaftsplan des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim sieht für das 

Plangebiet Bauflächen und technische Infrastruktur vor (siehe nachfolgende Abbildung). 

Der Bebauungsplan entwickelt sich somit entsprechend den Vorgaben des 

Landschaftsplanes. 

 

Darstellung des Plangebietes (rot gekennzeichnet) im Landschaftsplan des Nachbarschaftsverbandes 

Heidelberg-Mannheim (Quelle: Auszug aus dem Landschaftsplan des Nachbarschaftsverbandes 

Heidelberg-Mannheim Stand 11/1998) 

F. FACHPLANERISCHE VORGABEN UND RAHMENBEDINGUNGEN 

1. Natur- und Artenschutz 

1.1. Schutzgebiete und -objekte 

1.1.1. Internationale Schutzgebiete     

Für das Plangebiet selbst sind keine 

▪ Natura 2000-Gebiete (FFH-Gebiete, VSG-Gebiete) oder  

▪ Gebiete der Ramsar-Konvention  

ausgewiesen (Quelle: UDO BW). 

Im Osten des Plangebietes entlang des gegenüberliegenden Abschnittes des 

Neckarufers befindet sich jedoch das FFH-Gebiet „Unterer Neckar Heidelberg-

Mannheim“ (6517341) (siehe nachfolgende Abbildung).  

Aufgrund der Entfernung zum Plangebiet sowie der Tatsache, dass der Geltungsbereich 

bereits bebaut ist, sind erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgebiet und dessen 
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Schutzzweck nicht zu erwarten. Zudem entspricht die geplante Nutzung der aktuellen 

Nutzung. 

 

 

Darstellung des Plangebietes (rot gekennzeichnet) zum nächstgelegenen FFH-Gebiet (Quelle: UDO BW 

02/2022) 

1.1.2. Nationale Schutzgebiete und -objekte gemäß §§ 23-29 BNatSchG     

Für das Plangebiet und dessen Umgebung sind keine  

▪ Nationalparke, Nationale Naturmonumente nach § 24 BNatSchG, 

▪ Biosphärenreservate nach § 25 BNatSchG, 

▪ Naturparke nach § 27 BNatSchG, 

▪ Naturdenkmäler (ND) nach § 28 BNatSchG sowie 

ausgewiesen (Quelle: UDO BW). 

An das Plangebiet angrenzend befindet sich das Landschaftsschutzgebiet „Unterer 

Neckar: Zwischen Heidelberg und Ladenburg“ (2.26023), des Weiteren befindet sich auf 

der gegenüberliegenden Neckarseite das Naturschutzgebiet „Unterer Neckar: Neckar-

aue zwischen Botzheimer Wasen und Obere Wörth“ (2099) (siehe nachfolgende 

Abbildung). 

Aufgrund der Entfernung zum Plangebiet sowie der Tatsache, dass der Geltungsbereich 

bereits bebaut ist, sind erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgebiet und deren 
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Schutzzwecke nicht zu erwarten. Zudem entspricht die geplante Nutzung der aktuellen 

Nutzung. 

 

 

Darstellung des Plangebietes (rot gekennzeichnet) zu nächstgelegenen Naturschutzgebiet und dem 

nächstgelegenen Landschaftsschutzgebiet. (Quelle: UDO BW 02/2022) 

1.1.3. Geschützte und schutzwürdige Biotope 

Für das Plangebiet und selbst sind keine  

▪ Gesetzlich geschützten Biotope, 

▪ Schutzwürdigen Biotope (BK), 

▪ FFH-Lebensraumtypen sowie 

▪ Waldschutzgebiete nach § 32 LWaldG 

ausgewiesen (Quelle: UDO BW). 

Östlich des Plangebietes befindet sich jedoch das geschützte Biotop „Neckarufer - 

Gemarkung Ladenburg u. Edingen-Neckarhausen“ (165172260020) und nordwestlich 

vom Plangebiet liegt das geschützte Biotop „Feldhecke südlich Neckarhausen - Die alten 

Hanfstücker“ (16517226017) (siehe nachfolgende Abbildung). 



Gemeinde Edingen-Neckarhausen  Bebauungsplan „Nördliche Hauptstraße Edingen“ 

Stand 08.11.2023  Begründung gem. § 9 Abs. 8 BauGB 

BBP Stadtplanung Landschaftsplanung   |   Kaiserslautern   |   www.bbp-kl.de Seite 13 von 31 

Aufgrund der Entfernung zum Plangebiet sowie der Tatsache, dass der Geltungsbereich 

bereits bebaut ist, sind erhebliche Auswirkungen auf die geschützten Biotope nicht zu 

erwarten. Zudem entspricht die geplante Nutzung der aktuellen Nutzung. 

 

 

Darstellung des Plangebietes (rot gekennzeichnet) zu den nächstgelegenen geschützten Biotopen (Quelle: 

UDO BW 02/2022) 

1.2. Artenschutzrechtliche Voreinschätzung 

Es erfolgte eine artenschutzrechtliche Voreinschätzung, bei der durch eine 

überschlägige Prognose geklärt wurde, ob und bei welchen Arten artenschutzrechtliche 

Konflikte auftreten können. Hierzu werden neben den vorhandenen Biotopstrukturen und 

Beobachtungen während der Bestandsaufnahme auch verfügbare Informationen aus 
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den einschlägigen Fachinformationssystemen (ZAK1, LAK Amphibien und Reptilien2) 

berücksichtigt. 

Die ausführliche Einschätzung kann dem als Anlage beigefügten Dokument entnommen 

werden. Nachfolgend findet sich lediglich eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse: 

Zwar können zwei Begehungen keine vollständige und umfassende Bestandsaufnahme 

ersetzen, dennoch lassen sich durch die Kenntnisse vor Ort bezüglich der vorhandenen 

Habitatstrukturen Rückschlüsse auf ein Vorkommen planungsrelevanter Arten ziehen. 

Aufgrund der im Plangebiet sowie in dessen Umgebung (Gehölze, Neckar) 

vorgefundenen Strukturen kann ein Vorkommen planungsrelevanter Arten nicht gänzlich 

ausgeschlossen werden. Für den Großteil planungsrelevanter Arten jedoch (u.a. 

Artengruppen Schmetterlinge, Fische) können von vorn herein erhebliche Auswirkungen 

sowie das Eintreten der Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG ausgeschlossen 

werden. Bei anderen Arten wie Reptilien und Amphibien sind zwar ein Vorkommen nicht 

gänzlich auszuschließen, erhebliche Auswirkungen jedoch auch nicht zu erwarten. 

Dagegen können einige ältere Gebäude als Quartier- und / oder Brutstätten für Vögel 

und Fledermäuse dienen und somit kann es hier zu artenschutzrechtlichen Verstößen 

kommen. Bei Umsetzung des Vorhabens unter Berücksichtigung entsprechender 

Maßnahmen ist mit keinen erheblichen Auswirkungen zu rechnen. 

Um ein Eintreten der Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG zu unterbinden, sind 

grundsätzlich die folgenden Maßnahmen zu berücksichtigen: 

▪ V1 Beschränkung der Rodungszeiten 

Nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG dürfen in der „Schonzeit“ vom 1. März bis 30. 

September eines jeden Jahres keine größeren Eingriffe in Gehölzbestände (Verbot 

Bäume, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche abzuschneiden oder auf den Stock zu 

setzen oder zu beseitigen) erfolgen. Zwar gilt aufgrund des § 39 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 

BNatSchG dieses Verbot für zulässige Eingriffe nicht (Bauen bzw. hierzu zwingend 

vorher nötiger Gehölzeingriff gilt nach Rechtskraft eines Bebauungsplanes als 

zulässig) jedoch sind dennoch die Artenschutzbestimmungen der §§ 37, 39 und 44 

BNatSchG zwingend zu beachten. Heimische Tierarten (in Gehölz Vögel bzw. 

Fledermäuse) dürfen nicht beeinträchtigt werden, doch dürfen deren Nistplätze / 

Zufluchtsstätten zerstört werden. Vor einem Gehölzeingriff in der „biologisch aktiven 

Jahreszeit“ ist durch eine Begutachtung durch eine fachlich qualifizierte Person der 

Tötungstatbestand mit hinreichender Sicherheit auszuschließen. 

▪ V2 Bau-, Sanierungs- oder Abrissmaßnahmen 

Vor einer Bau-, Sanierungs- oder Abrissmaßnahme an vorhandenen baulichen 

Anlagen im Sinne der Landesbauordnung, bei denen erwartet werden kann, dass sie 

als Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG für 

besonders oder streng geschützte Arten dienen, ist die Anlage auf das Vorkommen 

solcher Arten zu untersuchen.  

▪ V3 Bau-, Sanierungs- oder Abrissmaßnahmen 

Eingriffe in die Insektenfauna durch künstliche Beleuchtungen im Außenbereich sind 

gemäß § 21 LNatSchG Abs. 1 zu vermeiden. Beim Aufstellen von Beleuchtungs-

anlagen im Außenbereich müssen die Auswirkungen auf die Insektenfauna, 

insbesondere deren Beeinträchtigung und Schädigung, überprüft und die Ziele des 

Artenschutzes berücksichtigt werden. 

 
1 https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/zielartenkonzept 
2 https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/landesweite-artenkartierung-lak 
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Dementsprechend sind für öffentliche sowie private Außenbeleuchtung 

insektenfreundliche LED- oder Natriumdampf-Hochdruck- bzw. Natriumdampf-

Niederdrucklampen mit warm- bis neutralweißer Lichtfarbe installiert werden. Die 

Abstrahlungsrichtung ist dabei so zu gestalten, dass keine Lichtstrahlung über die 

Horizontale hinausstahlt (Upward Light Ratio = 0%)  

▪ V4 Verbot von Schottergärten 

Gemäß § 21a LNatSchG ist darauf hinzuwirken, dass Gartenanlagen 

insektenfreundlich gestaltet werden und Gartenflächen vorwiegend begrünt werden. 

Schotterungen zur Gestaltung privater Gärten sind grundsätzlich keine andere 

zulässige Verwendung im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 1 LBO. Gartenflächen sollen 

ferner wasseraufnahmefähig belassen oder hergestellt werden. 

Weiterhin sollten bei Aufstellung des Bebauungsplanes folgende Aspekte berücksichtigt 

werden: 

▪ Erhalt und Schutz wertvoller ökologischer Strukturen 

▪ Dach- und Fassadenbegrünung Dachbegrünung 

2. Klimaschutzkonzept / Klimaanpassungsstrategie 

Das Klimaschutzkonzept der Gemeinde Edingen-Neckarhausen von 2017 gibt keine 

Aussagen oder Maßnahmen zur Bauleitplanung oder für den Bausektor vor. Eine 

Klimaanpassungsstrategie der Gemeinde liegt nicht vor.  

3. Verkehrliche Rahmenbedingungen 

Das Plangebiet wird verkehrstechnisch vollständig über die Hauptstraße/ K 4138 sowie 

die Untere Neugasse erschlossen. Im nordwestlichen Teilbereich verläuft im 

rückwärtigen Teil zudem ein Fuß- und Radweg.  

4. Schalltechnische Untersuchung 

Im Rahmen der Planung hat die Gemeinde im Vorfeld aufgrund der Nähe zum 

Sportzentrum eine schalltechnische Untersuchung durch das Büro Dr. Gruschka 

Ingenieurgesellschaft mbH (15.07.2021) durchführen lassen.  

Als Grundlage für die Untersuchung wurde ein Allgemeines Wohngebiet WA  

(§ 4 BauNVO) als Nutzungsart im Plangebiet angenommen. Tagsüber gilt dabei ein 

Maximalpegel von 55 dB(A) und nachts (zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr) ein 

Maximalpegel von 45 dB(A).  

Die Untersuchung kam zum Ergebnis, dass die Verkehrslärmbelastung durch die 

Hauptstraße mit einem Allgemeinen Wohngebiet verträglich ist. Die Belastung durch die 

Sportanalagen erzeugen im westlichsten Teil des Plangebietes Restriktionen. Für 

bauliche Anlagen, welche westlich der 55 dB(A) Grenze liegen, sind bautechnische 

Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. Somit sind diese Aussagen in der Planung zu 

berücksichtigen. Jedoch sieht der Entwurf für diesen Bereich keine Ausweisung von 

Baufenstern vor, da diese „rückwärtigen“ Grundstücksflächen auch aus 

klimaanpassungstechnischen Gründen als Grünflächen erhalten bleiben sollen.  
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Schalltechnische Untersuchung | Dr. Gruschka Ingenieurgesellschaft mbH | 15.07.2021 

5. Wasserwirtschaftliche Rahmenbedingungen 

5.1. Wasserrechtliche Schutzgebiete 

Für das Plangebiet und dessen Umgebung sind keine  

▪ Wasserschutzgebiete, 

▪ Quellenschutzgebiete 

ausgewiesen (Quelle: UDO BW 02/2022). 

Erhebliche Auswirkungen des Planvorhabens sind demnach nicht zu erwarten. 

5.2. Gewässer 

Im Osten des Plangebietes verläuft der Neckar, der gemäß der Gewässerordnung eine 

Bundeswasserstrasse darstellt und der in diesem Abschnitt hinsichtlich seiner 

Gewässerstrukturklasse als stark verändert eingestuft wird. Der Biozönotische 

bedeutsame Fließgewässertyp für den Neckar als „Kiesgeprägte Ströme“ angegeben. 

5.3. Überschwemmungsgebiete 

Die Uferbereiche des Neckars sind als Überschwemmungsgebiete festgesetzt. Betreffen 

das Plangebiet selbst jedoch nicht. Bis an das Plangebiet reichen allerdings die 

Überflutungsflächen HQ-Extrem (siehe nachfolgende Abbildung). 

Durch die Umsetzung des Vorhabens ändert sich im Wesentlichen nichts zum jetzigen 

Zustand was das Risiko für Hochwasser erheblich erhöhen würde. 
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Darstellung des Plangebietes (rot gekennzeichnet) zum nächstgelegenen Überschwemmungsgebiet sowie 

in Lage zu hochwassergefährdeten Bereichen (Quelle: UDO BW 02/2022) 

6. Ver- und entsorgungtechnische Rahmenbedingungen (ggf. inkl. Brandschutz) 

Das Plangebiet wird durch einen vollständigen Anschluss der technischen 

Infrastrukturen (Kanalnetz, Breitband, Strom, Trinkwasser) versorgt. 

7. Altablagerungen / Altlasten 

Altlasten sind für das Plangebiet nicht bekannt. 

Im Bereich der Neuausweisung sind folgende im Bodenschutz- und Altlastenkataster 

verzeichnete Flächen vorhanden. Diese Angabe beruht auf der Erhebung 

altlastenverdächtiger Flächen im Rhein-Neckar-Kreis (HISTE-Fortschreibung, Stand 

2018) und dem aktuellen Stand des Altlastenkatasters: 

• A (Ausscheiden)-Fall: Obj.Nr. 05621-000 Althändler Franz Mülbert (Untere 

Neugasse 13). Der Fall ist als A-Fall für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser 

auf Beweisniveau 1 geführt.  

Bei diesen Standorten ist laut den Ergebnissen der historischen Erhebung oder bereits 

durchgeführter Gefahrverdachtserforschungen nicht von relevanten Schadstoffeinträgen 

in den Untergrund auszugehen. Diese Flächen wurden aus der weiteren 

Altlastenbearbeitung herausgenommen. Eine generell Schadstofffreiheit kann jedoch 

auch bei den „A-Fällen“ nicht bestätigt werden, d.h. es ist auch bei diesen Flächen nicht 
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gänzlich auszuschließen, dass bei zukünftigen Erdarbeiten auf diesen Grundstücken 

lokal abfallrelevantes Bodenmaterial angetroffen wird. 

Sollte es bei den Bauarbeiten zu Auffälligkeiten kommen, die auf das Vorliegen einer 

Altlast oder Schädlichen Bodenveränderung hindeuten, ist das Wasserrechtsamt des 

Rhein-Neckar-Kreises zu informieren.  

Der Baubetrieb ist so zu organisieren, dass betriebsbedingte, unvermeidliche 

Bodenbelastungen (z. B. Schadverdichtungen) auf das engere Baufeld beschränkt 

bleiben. Dazu sollte nur bei trockenen Witterungs- und Bodenbedingungen gearbeitet 

werden. Schadverdichtungen in später begrünten Bereichen sind am Ende der 

Bauarbeiten zu beseitigen (z.B. durch Tieflockerung). Baustoffe, Baustellen-abfälle und 

Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge bzw. Vermischungen mit 

Bodenmaterial ausgeschlossen werden. 

8. Bergbau / Altbergbau 

Bergbau oder Altbergbau ist für das Plangebiet nicht dokumentiert. 

9. Kulturgüter / archäologische Fundstellen und Bodendenkmäler 

Mögliche Kulturgüter werden im Rahmen des Verfahrens noch ergänzt. 

Archäologische Fundstellen und Bodendenkmäler sind für das Plangebiet nicht bekannt. 

Durch die Planung sind zwei archäologische Kulturdenkmale gem. § 2 DSchG BW 

betroffen:  

• Frühmittelalterliche Siedlung (Listen Nr. MA 5, ADAB ID 102448421) 

• Neolithisches Gräberfeld, römerzeitliche Siedlung und Gräberfeld der 

Neckarsueben und frühmittelalterliche Siedlung (Listen Nr. 12, ADAB-ID 

100808816). 

Weiter ist durch die Planung ein archäologischer Prüffall gem. DSchG BW betroffen: 

• Römerzeitliche Siedlung (Listen Nr. 8, ADAB ID 100808696) 
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Bei Bodeneingriffen ist daher mit archäologischen Funden und Befunden – 

Kulturdenkmalen gem. § 2 DSchG – zu rechnen.  

An der Erhaltung der ausgewiesenen archäologischen Kulturdenkmale besteht 

grundsätzlich ein öffentliches Interesse. Sollten im Rahmen der geplanten 

Nachverdichtung Bodeneingriffe im Bereich der betreffenden Denkmalflächen erfolgen, 

so ist die Bebauung de Grundstück seitens der Archäologischen Denkmalpflege im 

Rahmen eines denkmalschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens gem. § 7.2 DSchG 
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nur unter  der Auflage einer fachgerechten Dokumentation dieser Befunde 

zustimmungsfähig.  

Kann der Erhalt von Kulturdenkmalen im Rahmen einer Abwägung konkurrierender 

Belange nicht erreicht werden, können wissenschaftliche Dokumentationen oder 

Grabungen (gegebenenfalls zu Lasten und auf Kosten von Investoren) notwendig 

werden. Geplante Maßnahmen sollten frühzeitig zur Abstimmung bei der 

Archäologischen Denkmalpflege ArchaeologieLADKA@rps.bwl.de eingereicht werden.  

Darüber hinaus wird grundsätzlich auf die Einhaltung der Bestimmungen der §§ 20 und 

27 DSchG verwiesen. Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische 

Funde oder Befunde entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG die Denkmalbehörde 

oder Gemeinde umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, 

Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, 

Brandschichten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten 

Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die 

Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 84.2) mit einer 

Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 

27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer 

Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

10. Sonstiges 

Weitere Fachplanungen und sonstige Rahmenbedingungen, die ggf. im Widerspruch zur 

vorliegenden Planung stehen oder vorhandene Zielvorstellungen von Fachplanungen 

und sonstigen Rahmenbedingungen, die eine Bebauung innerhalb des 

Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ausschließen oder einschränken könnten, 

sind nicht bekannt. 

mailto:ArchaeologieLADKA@rps.bwl.de
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G. ÜBERLAGERUNG MIT BESTEHENDEN STÄDTEBAULICHEN SATZUNGEN 

Der hier in Rede stehende Bebauungsplan „Nördliche Hauptstraße Edingen“ überlagert 

Teile des Bebauungsplans „Hauptstrasse II im Ortsteil Edingen – Teilplan West“ vom 

28.08.1981 sowie den gesamten Bebauungsplan „Nordwestliche Ortserweiterung“ vom 

23.06.1964. Innerhalb der überlagerten Bereiche gilt ausschließlich der hier in Rede 

stehende Bebauungsplan „Nördliche Hauptstraße Edingen“.  

Überlagerung bestehende Bebauungspläne | BBP | 04/2022 

H. ZIELE DER PLANUNG / DARLEGUNG ZUM STÄDTEBAULICHEN KONZEPT 

1. Städtebauliche Zielvorgaben 

Der Bebauungsplan „Nördliche Hauptstraße Edingen“ soll eine geordnete und 

nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewährleisten. Das Planungsgebiet soll dabei 

einer Entwicklung zugeführt werden, die den künftigen Nutzerinnen und Nutzern und 

deren Nutzungsbedürfnissen gerecht wird sowie die baukulturelle Fortentwicklung 

sichert. (vgl. § 1 Abs. 5 BauGB). 

Konflikte mit der benachbarten Bebauung bzw. Nutzung, eine Beeinträchtigung von 

Orts- und Landschaftspotentialen und negative Auswirkungen auf die gesamtörtliche 

und städtebauliche Entwicklung sollen verhindert bzw. minimiert werden. Ziel ist es, trotz 

der bestehenden Strukturen eine zukunftsfähige Entwicklung des Ortsteils einerseits und 

eine klimaangepasste Sicherung der Grünstrukturen andererseits zu erreichen.  
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Bei der Durchführung des Bebauungsplanes sind daher insbesondere folgende 

städtebauliche Planungsziele zu berücksichtigen: 

▪ Berücksichtigung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung   

(vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB), 

▪ die Förderung einer zukunftsfähigen Klimaanpassung und entsprechende Sicherung 

bzw. Erhalt von innerörtlichen Grün- und Freiflächen (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB), 

▪ die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau 

vorhandener Ortsteile (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB) 

▪ die Belange der Baukultur, die erhaltenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze von 

städtebaulicher Bedeutung und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes   

(vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB) 

▪ die baurechtliche Sicherung der gemeindlichen Vorstellungen zur zukünftigen 

Entwicklung des Gebietes (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB). 

2. Erläuterung der Planung 

2.1. Städtebauliche Konzeption 

Die Planung sieht den überwiegenden Erhalt und die behutsame Fortentwicklung des 

nördlichen Ortsbereiches von Edingen vor. Dies betrifft nicht nur den Gebäudebestand, 

sondern insbesondere die teilweise weitläufigen Grün- und Freibereiche in den 

rückwärtigen Teilen der Baugrundstücke. Ziel ist es, ein ausgewogenes Gleichgewicht 

zwischen einer verträglichen, aber dennoch notwendigen Nachverdichtung und einem 

Erhalt der artenreichen und für die künftigen klimatischen Entwicklung (u.a. Hitzetage 

mit mehr als 30°C | Starkregenereignisse) bedeutsamen Grünstrukturen.  

Bauliche Nachverdichtungen sollen in erster Linie durch die Schaffung zusätzlichen 

Wohnraums sowie Dienstleistungen und nicht störender Gewerbeeinrichtungen 

umgesetzt werden. Hierfür soll die Planung notwendige aber dennoch flexible 

Rahmenbedingungen schaffen.  

2.2. Verkehrliche Anbindung und interne Erschließung des Plangebietes 

Das Plangebiet wird durch die bestehenden Straßen für Fuß-, Rad- und 

Fahrzeugverkehr erschlossen. Diese gesicherte Erschließung besteht auch bei 

Innenentwicklungs- oder Konversionsmaßnahmen. Zudem verläuft entlang der 

westlichen Plangebietsgrenze ein überörtlicher Fuß- und Radweg.  

2.3. Ver- und Entsorgung des Plangebietes 

Die Versorgung des Plangebietes mit den erforderlichen technischen Infrastrukturen 

Breitband, Wasser, Elektrizität und Telekommunikation kann nach gegenwärtigem 

Kenntnisstand durch einen Anschluss an bzw. Ausbau der bestehenden Netze durch die 

jeweiligen Versorgungsträger sichergestellt werden. 

Die ordnungsgemäße Entsorgung der anfallenden Abfälle ist im Rahmen der öffentlichen 

Abfallentsorgung sichergestellt. 
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I. LANDESPFLEGERISCHE BEWERTUNG DER PLANUNG - BESTANDSSITUATION UND 

AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG AUF NATUR UND LANDSCHAFT  

1. Hinweise zur Anwendung des § 13a BauGB 

Die Anwendung des § 13a BauGB ermöglicht es, von der Durchführung einer 

Umweltprüfung nach § 2a BauGB sowie von der Überwachung nach § 4c BauGB 

abzusehen. Die Belange des Umweltberichtes nach §1 Abs. 6 Nr.7 BauGB und § 1a 

BauGB sind allerdings nach wie vor darzustellen und in der Abwägung zu 

berücksichtigen, wobei eine Pflicht zur Kompensation möglicher erheblicher 

Auswirkungen auf Natur und Landschaft nicht besteht, da Eingriffe, die aufgrund der 

Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs.3 Satz 6 

BauGB planerischen Entscheidungen erfolgt oder zulässig gelten. 

Gleichwohl wird eine Berücksichtigung der landespflegerischen Zielvorstellungen - 

soweit dies im Rahmen der Realisierung des Vorhabens möglich ist - sowie eine 

Integration der vorgeschlagenen landespflegerischen / grünordnerischen Maßnahmen 

im Plangebiet in den Bebauungsplan empfohlen.  

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass – unabhängig von der Anwendung des § 13a 

BauGB – die Artenschutzvorschriften des § 44 BNatSchG immer zu beachten sind. 

2. Bestandssituation / Bewertung des Plangebietes sowie Darstellung der 

Auswirkungen des Planvorhabens 

2.1. Bestandssituation   

Der Geltungsbereich stellt sich als erschlossenes Baugebiet mit Wohnbebauung und 

dazugehörigen Gartenanlagen dar. Aufgrund der zumeist lang gezogenen 

Grundstücksgrenzen besitzen nahezu Grundstücke größere und zum Teil reich 

strukturierte Gartenbereiche. 

Ökologisch wertvolle Strukturen finden sich in eben diesen Gartenanlagen. Diese 

Strukturen stellen einen Lebens- und Nahrungsraum dar und fungieren auch als 

Klimaregulierer, wodurch sie zum örtlichen Mikroklima beitragen. Auch bieten diese 

Grünflächen gute Versickerungsmöglichkeiten für anfallendes Niederschlagswasser und 

sichern die Frischluftzirkulation im Gebiet. 

2.2. Auswirkungen der Planung 

Durch die Ausweisung von Grünflächen für die bisher bestehenden Gartenanlagen des 

Plangebietes können die dort vorhanden zum Teil wertvollen Strukturen dauerhaft 

erhalten bleiben. Gleichzeitig ermöglicht die Planung aber auch die Überbauung und 

Versiegelung von derzeit unversiegelten Flächen solcher Bereiche, jedoch in einen 

kontrollierten Umfang. 

Eine Neuversiegelung stellt stets einen erheblichen Eingriff in den Bodenhaushalt dar, 

der mit dem Verlust natürlicher Bodenfunktionen sowie natürlicher Versickerungsflächen 

und einem erhöhtem Oberflächenabfluss einhergeht. Hier können jedoch die 

vorhandenen, zum Erhalt festgesetzten Grünstrukturen einen wertvollen Beitrag zur 

Regulierung des Kleinklimas leisten. 

3. Landespflegerische Zielvorstellungen 

Trotz der fehlenden Pflicht zur Kompensation möglicher erheblicher Auswirkungen auf 

Natur und Landschaft, sollten gleichwohl die nachfolgend formulierten 
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landespflegerischen / grünordnerischen Maßnahmen im Rahmen des Planvorhabens 

Berücksichtigung finden, um wertvolle Strukturen dauerhaft zu erhalten und ein 

Mindestmaß an Begrünung im Gebiet zu gewährleisten: 

▪ Erhalt und Schutz wertvoller Strukturen 

▪ Verbot von Kies- und Schottergärten 

▪ Verwendung insektenfreundlicher Beleuchtung 

▪ Ausbringen von Nist- / Fledermauskästen sowie Insektenhotels 

▪ Begrünung der Grundstücke vorzugsweise mit heimischen Vogel- und 

Insektennährgehölzen  

▪ Dach- und Fassadenbegrünung 

Zudem sind die zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG die 

unter Abschnitt J 1.7.ff formulierten artenschutzrechtlichen Maßnahmen zwingend zu 

berücksichtigen.  

4. Übernahme der landespflegerischen Zielvorstellungen in den Bebauungsplan 

Unter Berücksichtigung der landespflegerischen Zielvorstellungen werden die im 

Plangebiet am westlichen und östlichen Rand befindlichen Grünstrukturen (vor allem 

Gartenflächen) durch entsprechende Festsetzungen dauerhaft erhalten und geschützt. 

Neben ihrer ortsbildprägenden und klimaregulierenden Funktion übernehmen diese 

Strukturen v.a. auch für den Artenschutz wichtige Funktionen als Lebens- und 

Nahrungsraum. 

Um ein Mindestmaß an Begrünung im restlichen Plangebiet gewährleisten zu können, 

sind die nicht überbauten Grundstücksflächen der bebauten Grundstücke unversiegelt 

zu lassen und landschaftspflegerisch bzw. gärtnerisch anzulegen und zu erhalten, sofern 

sie nicht als Grundstückszufahrt, Stellplatz oder für sonstige zulässige Nutzungen 

benötigt werden. 

Flächenversiegelungen sowie die Gestaltung und Belegung mit Schotter, Split, Kies o.ä. 

Steinmaterial sind unzulässig. Ausgenommen hiervon sind Hauszugänge und -zufahrten 

sowie die planungsrechtlich zulässigen Flächen für Stellplätze und Nebenanlagen sowie 

Zuwegungen und Garagen. 

Die Festsetzung einer insektenfreundlichen Beleuchtung dient der Minderung des 

Insektensterbens der lokalen Population durch das mögliche Eindringen von Insekten in 

den Lampenkörper. Darüber hinaus wird durch eine Begrenzung des Lichtkegels 

unterhalb der Horizontalen zusätzliche Lichtverschmutzung unterbunden und ein Beitrag 

zur natürlichen Dunkelheit der Nacht geleistet. 

Hinweis: Eine Ausbringung von Insektenhotels sowie Vogel- / Fledermauskästen wird 

empfohlen. Werden mehrere Ersatzquartiere angebracht, sollten diese unterschiedlich 

besonnt, d.h. an verschiedenen Hausseiten (Himmelsrichtung Süd, Ost, West) 

angebracht werden. Der Einflug sollte nicht durch Äste behindert werden, auch eine 

starke Beschattung durch Gehölze ist zu vermeiden. Die Kästen sind zum Schutz vor 

Mardern und Katzen in ausreichender Höhe anzubringen. 

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG werden 

entsprechende Maßnahmen formuliert. 
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J. BEGRÜNDUNG DER FESTSETZUNGEN 

1. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 bis 2d BauGB) 

1.1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Entsprechend der geschilderten städtebaulichen Zielsetzung zur Schaffung eines 

zukunftsfähigen Wohnquartiers werden sämtliche Baugebiete gemäß § 4 BauNVO als 

allgemeine Wohngebiete festgesetzt. Zur Unterscheidung von Gebieten mit 

unterschiedlichen Nutzungsschwerpunkten und weiteren Festsetzungen wird innerhalb 

des allgemeinen Wohngebietes eine Differenzierung in WA1 bis WA2 vorgenommen. 

Für diese Bereich wird ergänzend bestimmt, dass: 

▪ Anlagen für Verwaltungen unzulässig sind. Sie werden ausgeschlossen, weil sie der 

Eigenart des bestehenden Gebietes widersprechen und an deren Standorte 

Anforderungen zu stellen sind, die an anderer Stelle im Gemeindegebiet besser 

befriedigt werden können. 

▪ Gartenbaubetriebe und Tankstellen unzulässig sind. Diese Nutzungsarten wider-

sprechen ebenfalls der Eigenart des Gebietes und stellen Anforderungen an ihre 

Standorte, die an anderer Stelle im Gemeindegebiet besser befriedigt werden 

können. Zudem sind insbesondere Tankstellen gestalterisch nicht in die 

beabsichtigte Siedlungsstruktur integrierbar und wiedersprechen mit dem von ihnen 

erzeugten Verkehrsaufkommen der bewusst verkehrsarmen Zielsetzung des 

Baugebietes. In diesem Zusammenhang bestehen ebenfalls adäquatere 

Alternativstandorte im Gemeindegebiet. 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Die Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung erfolgt gemäß Planeintrag über die 

Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ), der Geschossflächenzahl (GFZ) sowie der 

maximalen Anzahl der Vollgeschosse und der Höhe baulicher Anlagen.  

Der Bebauungsplan schafft somit die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine 

dem Standort angepasste bauliche Entwicklung. Insbesondere die Integration neuer 

Bauten in das bestehende Ortsbild soll innerhalb eines adäquaten Rahmens ermöglicht 

werden.  

2.1. Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl  

Für das Plangebiet bewegt sich die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) und 

Geschossflächenzahl (GFZ) im Rahmen der Orientierungswerte der Baunutzungs-

verordnung (vgl. § 17 BauNVO) und ermöglicht mit Hinblick auf die Zielsetzung der 

Gemeinde eine angemessene Nachverdichtungsmöglichkeit innerhalb des Siedlungs-

gebiets. Für die künftige Unterbringung der erforderlichen Stellplätze auf den 

Baugrundstücken sowie zur Errichtung von Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, 

wird festgesetzt, dass der definierte Orientierungswert der Grundflächenzahl für die unter 

§ 19 Abs. 4 S. 1 BauNVO aufgeführten Anlagen um bis zu 50 v. H. überschritten werden 

darf.  
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2.2. Zahl der Vollgeschosse und Höhe baulicher Anlagen 

Die getroffenen Festsetzungen zur Zahl der gestatteten Vollgeschosse sowie zur Höhe 

baulicher Anlagen entsprechen der Forderung des § 16 Abs. 3 BauNVO, wonach die 

Höhe baulicher Anlagen festzusetzen ist, wenn ohne ihre Festsetzung öffentliche 

Belange, insbesondere das Orts- und Landschaftsbild beeinträchtigt werden könnten. 

Um den prägenden Charakter des Plangebiets zu erhalten, werden Festsetzungen zur 

Höhe der baulichen Anlagen getroffen, die der Höhenentwicklung des derzeitigen 

Baubestands entsprechen. 

Die Festlegung einer Bezugshöhe, welche sich in erster Linie auf die maßgebliche 

Erschließungsstraße bezieht, sichert eine ortsbildverträgliche Kubatur möglicher 

Neubauten. 

Als Bestimmungsfaktoren für die Höhe der künftigen Gebäude werden die max. 

zulässigen Wand- und Gebäudehöhen festgesetzt, um der topografischen Situation und 

der vorhandenen Bebauung Rechnung zu tragen und eine Anpassung einer möglichen 

Neubebauung sowohl hinsichtlich ihrer Höhe als auch hinsichtlich ihrer Geschossigkeit 

zu erreichen. 

Die Begriffe „Wandhöhe" und „Gebäudehöhe“ werden in den Textfestsetzungen zur 

eindeutigen Bestimmtheit der getroffenen Vorschriften definiert. 

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 und 23 BauNVO) 

Die festgesetzten Baugrenzen und Baulinien dienen einerseits dazu, den Bestand zu 

sichern und zu umfassen, andererseits aber auch die von der Gemeinde gewünschte 

Regulierungstiefe zu erreichen, um insbesondere ein unkoordiniertes Bauen in 2. Reihe 

zu steuern. Ein weiteres Ziel ist die Förderung des historisch geprägten Straßenbildes, 

welches insbesondere entlang der östlichen Seite der Hauptstraße durch den 

vergleichsweisen großen Abstand zur Straße sowie in der Unteren Neugasse durch 

Gebäude unmittelbar an der Straße dominiert wird. Aus diesen Gründen sind unter 

Berücksichtigung der Bestandsbebauung auch an unterschiedlicher Stelle Baulinien 

festgesetzt sowie eine abweichende Bauweise festgesetzt.  

Die Zusammenstellung der Baufenster, insbesondere die dort erkennbare Bautiefe Tiefe 

der Baufenster dient auch dazu, Freiräume bzw. Gartenflächen in den rückwärtigen 

Bereichen sicherzustellen, um somit eine zukunftsfähige und klimaangepasste 

Entwicklung zu forcieren.   

4. Flächen für Stellplätze, Carports, Garagen sowie Zufahrten (§ 12 Abs. 6 BauNVO) 

Um ein unreguliertes „Zubauen“ in den rückwärtigen Bereichen der Baugrundstücke 

durch z.B. Garagen oder Carports zu unterbinden, sind für diese Art der Nutzung neben 

den Baufenstern auch weitere Flächen explizit ausgewiesen. 

5. Öffentliche Grünfläche, Zweckbestimmung: Klimainsel (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

Die dargestellte Grünfläche soll langfristig als solche erhalten werden und gemeinsam 

mit den in der Planung festgesetzten privaten Grünflächen zu einer zukunftsfähigen 

Förderung des Mikroklimas im gesamten Ortskern beitragen. Insbesondere deren Lage 

am „Ortseingang“ und die direkte Verknüpfung zu den nördlich befindlichen 

Kleingartenflächen lassen auf eine bedeutende Verbindungsfunktion für Frisch- und 

Kaltluft im nördlichen Bereich der Edinger Hauptstraße schließen.   

Begrünte Flächen sorgen insbesondere in stark verdichteten Innerortslagen in Nächten 
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für eine deutlich erhöhte Kaltluftproduktion sowie einer Reduzierung der allgemeinen 

Oberflächentemperatur in den begrünten Flächen. Aufgrund der dichten Bebauung im 

Plangebiet und dessen unmittelbarer Umgebung sind derartige Freiflächen mit Blick auf 

die bisherige klimatische Entwicklung im Rhein-Neckar-Raum und die künftig wohl 

zunehmenden Hitzetage und allgemeine Steigerung der Durchschnittstemperatur von 

enormer großer Bedeutung. 

6. Private Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

Noch viel mehr als die einzelne öffentliche Grünfläche stellen die zahlreichen privaten 

Garten- und Freiflächengrundstücke eine bedeutende Ressource im Rahmen einer 

zukunftsfähigen Klimaanpassung im Siedlungsgebiet dar. Die hier in Rede stehenden 

begrünten Flächen sorgen vor allem aufgrund ihrer Verknüpfungsfunktion mit den 

weitläufigen Grün- und Freiflächen im Westen sowie dem Neckar im Osten für eine 

wichtige Klimaversorgungsfunktion und können somit zu einer nächtlichen Kalt- und 

Frischluftversorgung erheblich beitragen. Aufgrund dieser übergeordneten 

Versorgungsfunktion sind derartige Freiflächen mit Blick auf die bisherige klimatische 

Entwicklung im Rhein-Neckar-Raum und die künftig wohl zunehmenden Hitzetage und 

allgemeine Steigerung der Durchschnittstemperatur von enormer großer Bedeutung. 

7. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Erhaltung von Boden, Natur und 

Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Als Ausgleich für die Beeinträchtigungen von Flora und Fauna und als Ausgleich für die 

klimatischen Auswirkungen innerhalb des Plangebietes werden im Bebauungsplan 

folgende Maßnahmen vorgesehen:  

▪ Maßnahme M1 - Begrünung der nicht überbauten Flächen der bebauten 

Grundstücke  

▪ Maßnahme M2 - Oberflächenbefestigung  

▪ Maßnahme M3 – Dachbegrünung  

7.1.1. Beschränkung der Rodungszeiten 

Nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG dürfen in der „Schonzeit“ vom 1. März bis 30. 

September eines jeden Jahres keine größeren Eingriffe in Gehölzbestände (Verbot 

Bäume, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche abzuschneiden oder auf den Stock zu 

setzen oder zu beseitigen) erfolgen. Zwar gilt aufgrund des § 39 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 

BNatSchG dieses Verbot für zulässige Eingriffe nicht (Bauen bzw. hierzu zwingend 

vorher nötiger Gehölzeingriff gilt nach Rechtskraft eines Bebauungsplanes als zulässig) 

jedoch sind dennoch die Artenschutzbestimmungen der §§ 37, 39 und 44 BNatSchG 

zwingend zu beachten. Heimische Tierarten (in Gehölz Vögel bzw. Fledermäuse) dürfen 

nicht beeinträchtigt werden, doch noch dürfen deren Nistplätze / Zufluchtsstätten zerstört 

werden. Vor einem Gehölzeingriff in der „biologisch aktiven Jahreszeit“ ist durch eine 

Begutachtung durch eine fachlich qualifizierte Person der Tötungstatbestand mit 

hinreichender Sicherheit auszuschließen. 

7.1.2. Bau-, Sanierungs- oder Abrissmaßnahmen 

Vor einer Bau-, Sanierungs- oder Abrissmaßnahme an vorhandenen baulichen Anlagen 

im Sinne der Landesbauordnung, bei denen erwartet werden kann, dass sie als 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG für 
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besonders oder streng geschützte Arten dienen, ist die Anlage auf das Vorkommen 

solcher Arten zu untersuchen.  

7.1.3. Insektenfreundliche Beleuchtung 

Eingriffe in die Insektenfauna durch künstliche Beleuchtungen im Außenbereich sind 

gemäß § 21 LNatSchG Abs. 1 zu vermeiden. Beim Aufstellen von Beleuchtungsanlagen 

im Außenbereich müssen die Auswirkungen auf die Insektenfauna, insbesondere deren 

Beeinträchtigung und Schädigung, überprüft und die Ziele des Artenschutzes 

berücksichtigt werden. 

Dementsprechend sind für öffentliche sowie private Außenbeleuchtung 

insektenfreundliche LED- oder Natriumdampf-Hochdruck- bzw. Natriumdampf-

Niederdrucklampen mit warm- bis neutralweißer Lichtfarbe installiert werden. Die 

Abstrahlungsrichtung ist dabei so zu gestalten, dass keine Lichtstrahlung über die 

Horizontale hinausstahlt (Upward Light Ratio = 0%)  

7.1.4. Verbot von Schottergärten 

Gemäß § 21a LNatSchG ist darauf hinzuwirken, dass Gartenanlagen insektenfreundlich 

gestaltet werden und Gartenflächen vorwiegend begrünt werden. Schotterungen zur 

Gestaltung privater Gärten sind grundsätzlich keine andere zulässige Verwendung im 

Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 1 LBO. Gartenflächen sollen ferner wasseraufnahmefähig 

belassen oder hergestellt werden. Denn insbesondere eine Kumulation mehrerer 

einzelner mit Schotter belegter Flächen haben ganzheitliche Auswirkungen u.a. auf das 

bestehende Mikroklima (Aufheizung), die Versickerungsfähigkeit des Bodens und die 

Artenvielfalt.  

7.1.5.  Dachbegrünung 

Sollten sich Bauherren zur Errichtung eines Daches mit einer Neigung von bis zu 15° 

entscheiden, so ist diese Fläche mindestens extensiv zu begrünen. Aufgrund der nicht 

fest reglementierten Dachform greift diese Festsetzung nur bei entsprechender Dach-

form. Begrünte Dächer führen nachweißlich zu einem verbesserten Kleinklima, fördern 

die Biodiversität und die Regenwasserrückhaltung, das Innenraumklima, die 

Dämmwirkung der Dachhaut und deren Lebensdauer. Die meisten dieser Effekte 

korrelieren mit dem ganzheitlichen Konzept einer nachhaltigen und klimaangepassten 

Baulandentwicklung und werden daher festgesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 



Gemeinde Edingen-Neckarhausen  Bebauungsplan „Nördliche Hauptstraße Edingen“ 

Stand 08.11.2023  Begründung gem. § 9 Abs. 8 BauGB 

BBP Stadtplanung Landschaftsplanung   |   Kaiserslautern   |   www.bbp-kl.de Seite 29 von 31 

K. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

(ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN IM RAHMEN DES BEBAUUNGSPLANES)  

1. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen  

Ziel der getroffenen bauordnungsrechtlichen Festsetzungen ist es, in positiver Weise auf 

die äußere Gestaltung der baulichen Anlagen Einfluss zu nehmen, ohne dabei den Bau-

herrn Bauwilligen in seiner deren Bau- und Gestaltungsfreiheit allzu stark 

einzuschränken. Festsetzungen werden daher nur in denjenigen Bereichen getroffen, 

die von elementarem Einfluss auf das Gesamterscheinungsbild des Baugebietes sind. 

Hierzu gehören insbesondere Regelungen zur: 

▪ äußeren Gestaltung baulicher Anlagen, insbesondere im Bereich der 

Dachgestaltung und der Fassaden, 

▪ zu Werbeanlagen, 

▪ zu Einfriedungen sowie deren Erscheinungsbild sowie artenschutzrechtliche Anfor-

derungen, 

▪ zum Verbot von Schottergärten. 

2. Hinweise und Empfehlungen ohne Festsetzungscharakter 

Empfehlungen und Hinweise, die der Umsetzung der städtebaulichen und 

stadtgestalterischen Zielsetzungen dienen, zum Verständnis der getroffenen 

Festsetzungen beitragen oder über den „eigentlichen“ Bebauungsplan hinausgehende 

wichtige Informationen liefern, jedoch aufgrund mangelnder Ermächtigungsgrundlage 

nicht als Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen werden konnten, sind als 

Hinweise ohne Festsetzungscharakter im Nachgang zu den Textfestsetzungen 

abgedruckt. 

Getroffene Hinweise bezüglich der DIN-Vorschriften und sonstige Regelwerke dienen 

der Information der Öffentlichkeit darüber, wie, wo oder über welche Bezugsquellen die 

dem Bebauungsplan zugrunde liegenden DIN-Vorschiften und Regelwerke eingesehen 

werden können. 
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L.  WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

1. Allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die 

Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB)   

1.1. Nutzungsordnung 

Die vorliegende Bauleitplanung soll dafür sorgen, dass insbesondere die zukünftige 

Wohnbevölkerung im Plangebiet bei der Wahrung ihrer Grundbedürfnisse gesunde 

Bedingungen vorfindet. In diesem Zusammenhang spielt gerade bei derartigen 

Innenentwicklungsmaßnahmen mit einer bestehenden Bebauung speziell die Integration 

klimaangepasster Planungen eine Rolle, welche durch den besonderen Fokus auf den 

Erhalt der Garten- und Grünflächen sichergestellt wird.  

So wird durch den Ausschluss von Gartenbaubetrieben und Tankstellen eine 

Beeinträchtigung der angestrebten Wohnnutzung vermieden. 

1.2. Radon 

Das Radonpotential im Plangebiet liegt bei 12,8. Es handelt sich hierbei um kein 

Radonvorsorgegebiet. (Quelle: https://www.imis.bfs.de/geoportal/) 

2. Wohnbedürfnisse der Bevölkerung (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) 

Die mit den Planungszielen beabsichtigten Entwicklungen sollen einen Konsens 

zwischen dem Erhalt und der Weiterentwicklung des bestehenden Ortsteils und der 

Versorgung der Bevölkerung mit weiterem Wohnraum bilden. Die Planung ermöglicht in 

diesem Zusammenhang eine kontrollierte Innenentwicklung und Nachverdichtung. 

3. Belange der Baukultur und des Ortsbilds (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB) 

Wie bereits beschrieben, steht der Bebauungsplan im Spannungsfeld zwischen einer 

dringend benötigen Wohnraumschaffung und dem Erhalt bestehender, teils historisch 

geprägter Baukultur. Besonders prägnant sind entlang der Hauptstraße die weitläufigen 

Grundstücke sowie der teils große Abstand zwischen Straße und Bestandsgebäude. Ein 

Teil dieser Gebäude kann zudem als historischer Bestand im Sinne von Gründerzeit- 

und Stadtvillen identifiziert werden. Daher ist davon auszugehen, dass die Planung einen 

wichtigen Beitrag auch zu diesem historischen Straßenbild leisten wird. 

4. Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 

Die Belange des Umweltschutzes wurden in der landespflegerischen Bewertung (siehe 

Abschnitt I) berücksichtigt. Hier sind unter Berücksichtigung der formulierten 

landespflegerischen / grünordnerischen sowie artenschutzrechtlichen Maßnahmen 

keine wesentlichen Auswirkungen zu erwarten. 

5. Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung  

(gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 

Die Belange des Klimaschutzes werden in der Planung nicht explizit thematisiert. Jedoch 

unterbindet diese z.B. private Maßnahmen wie Gebäudedämmungen oder die Nutzung 

solarer Strahlungsenergie auch nicht. Somit können in diesem Zusammenhang 

klimaschützende Vorhaben umgesetzt werden. Der Erhalt des Ortsbildes und 

Klimaschutz werden somit integriert gedacht. und nicht gegeneinander ausgespielt.  
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Gleichzeitig setzt die Planung einen Fokus auf den Erhalt von Grünflächen und 

Freiräumen und unterbindet somit explizit eine übermäßige Nachverdichtung, welche zu 

einer Mehrversiegelung und den damit verbundenen Folgen wie Aufheizung und 

Wärmespeicherung führen würden. Insbesondere die bestehenden großflächigen 

Freibereiche spielen für die Kaltluftproduktion und Verschattung eine große Rolle, auch 

unter dem Hinblick einer zunehmenden Aufheizung im Rhein-Neckar-Raum und einer 

Vermehrung von jährlichen Hitzetagen. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass 

diese Bereiche zusätzlich eine Bedeutung für die Frisch- und Kaltluftversorgung für den 

gesamten nördlichen Siedlungskörper von Edingen haben.  

6. Belange der Ver- und Entsorgung (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB) 

Aufgrund der bereits bestehenden baulichen Nutzung und der zusätzlichen 

Ausweisungen von überbaubaren Flächen, ist nicht von einer unverhältnismäßigen 

Mehrbelastung dieser Systeme auszugehen. Eine Verschlechterung der Situation ist 

somit nicht zu erwarten. 

7. Belange der Mobilität (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB) 

Die Förderung von Innenentwicklungsmaßnahmen geht in der Regel auch mit einer 

Förderung alternativer Verkehrsformen einher. Aufgrund der bestehenden 

Verkehrsnetze können insbesondere Fuß- und Radwegeverbindungen sowie der ÖPNV 

unmittelbar genutzt werden. Das Plangebiet ist unter anderem an den Fuß- und Radweg 

entlang des Neckars angebunden und die nächste Haltstelle des SPNV ist mit dem 

Fahrrad vergleichsweise schnell zu erreichen. 

M. PLANVERWIRKLICHUNG 

1. Grundbesitz und bodenordnende Maßnahmen 

Aufgrund der gegebenen Eigentumsverhältnisse ist nach aktuellem Sachstand eine 

gesetzliche Bodenordnung im Sinne des §§ 45 ff. BauGB nicht angedacht. 

2. Kosten der Bebauungsplanung 

Die Bauleitplanung ist hoheitliche Aufgabe einer Kommune. Über die Aufstellung und 

Durchführung eines Bebauungsplanverfahrens entscheidet daher die Kommune im 

Rahmen ihrer Planungshoheit. Die Kommune hat die anfallenden Kosten für die 

Aufstellung des Bebauungsplanes zu tragen. 

 


